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BAYERISCHES LANDESAMT FÜR  

DATENSCHUTZAUFSICHT  

Ansbach, den 26.07.2016 

 

Pressemitteilung 
 

Thomas Kranig als Präsident des  

Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht bestätigt 

 
Der Bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, übergab dem Präsiden-

ten des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Thomas Kranig, 

die Ernennungsurkunde für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren. 

 

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht wurde durch Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

mit Wirkung zum 1. August 2011 als unabhängige Datenschutzaufsichtsbehörde für den nicht-öffentlichen  

Bereich in Bayern geschaffen. Als ersten Präsidenten für diese damals neue unabhängige Aufsichtsbehörde  

bestimmte die Bayerische Staatsregierung für die gesetzlich festgelegte Amtsdauer von fünf Jahren den früheren 

Verwaltungsrichter Thomas Kranig. 

 

Die Bayerische Staatsregierung entschied nun, Thomas Kranig nach Ablauf seiner ersten Amtsperiode zum 

3. August 2016 für weitere fünf Jahre mit der Leitung dieses Bayerischen Landesamtes zu betrauen. Der Bayeri-

sche Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann, übergab Thomas Kranig die entsprechende Ernennungs-

urkunde. 

 

Thomas Kranig bedankte sich für dieses in seine Person gesetzte Vertrauen, für das er als ganz wesentlich die 

engagierte und sehr kollegiale Mit- und Zusammenarbeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinem 

Dienstsitz im Schloss in Ansbach verantwortlich macht. Er bezeichnet den Datenschutz in Zeiten der Digitalisie-

rung und Globalisierung als eine Herkulesaufgabe, der er sich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ausgesetzt sieht. Im Mai 2016 ist die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verabschiedet 

worden. Nach einer Übergangsphase von zwei Jahren wird im Mai 2018 das Datenschutzrecht in Europa auf 

ziemlich neue Beine gestellt werden, was eine zusätzliche Herausforderung für alle Unternehmen, Verbände, 

Vereine und freiberuflich Tätigen, aber auch die Datenschutzaufsichtsbehörden darstellt. Bis mittelfristig wieder 

etwas Klarheit und Rechtssicherheit über den Vollzug des neuen Datenschutzrechts herrschen wird, werde ein 

erhebliches Arbeitspensum zu leisten und vermutlich auch seine zweite Amtsperiode beendet sein, so Thomas 

Kranig, der wieder ernannte Präsident des BayLDA. 
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